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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

02.05.1960 

Geschäftszahl 

2100/59 

Rechtssatz 

Wird ein Abgabenbescheid durch Einspruchsbescheid des Finanzamtes aufgehoben, dann kann der 
Abgabepflichtige nicht mehr die Entscheidung der Berufungsbehörde verlangen, und zwar auch dann nicht, 
wenn ihm gleichzeitig mit dem Einspruchsbescheid ein neuer Haftungsbescheid zugestellt wird. Diesen muß der 
"Haftungspflichtige" selbständig anfechten. 


